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Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen im
Rahmen des Anhörungsverfahrens gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer
Landtages zum Beratungsgegenstand „Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Lan-
desplanungsgesetzes"

Die Verwaltung des Thüringer Landtages hat mit Schreiben vom 13.07.2022 die RPG Süd-
westthüringen um Stellungnahme im Zuge des o.g. Anhörungverfahrens gebeten. Im Kontext
der beabsichtigten Änderung des Thüringer Landesplanungsgesetzes wurde der Träger der
Regionalplanung in Südwestthüringen zudem ersucht, den als Anlage 3 beigefügten Fragen-
katalog - soweit zutreffend und mögtich - zu beantworten.

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen entsprechend der regionalplanerischen Belange
nimmt die RPG Südwestthüringen dazu wie folgt Stellung:

Zu den im vorliegenden Entwurf des Thüringer Landesptanungsgesetzes enthaltenen
Änderungen bestehen grundsätzlich keine Einwände.
In Beantwortung der Fragen des Fragenkatalogs (siehe Anlage 1) sollten jedoch die ge-
planten Änderungen in:

§ 3 Abs. 4 - auf Verlangen ... Entwurf des Raumordnungsplans ... in Papierform

(Frage 4) und
§ 10 Abs. 5-Beteiligung ... elektronische Informationstechnologien i.V.m. § 10
Abs. 3 und 4 - Verfahrensunterlagen für Raumordnungsverfahren ... auf den Inter-
netseiten der oberen Landesplanungsbehörde (Frage 11)

geprüft und klargesteltt/vereinheitlicht werden.
Mit dem Formt5l)att zur Datenerhebung (siehe Anlage 2) erteilt die RPG Südwestthürin-
gen ihje^ustiprfmung zur Veröffentlichung ihrer Stellungnahme.
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Aniaae 1
zur Stellungnahme der RPG Südwestthüringen

im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum
„Ersten Gesetz zur Änderung des Thüringer Landespianungsgesetzes"

Antworten betreffs Fragenkatalog zum Beratungsgegenstand
„Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Landesplanungsgesetzes"

Zu Frage 1
Kann nicht valide beurteilt werden.

Zu Frage 2
Die Entscheidung,, ob und inwieweit die Notwendigkeit besteht, die gegenwärtig geltende
Rechtsprechung zu verändern, obliegt der zuständigen Gerichtsbarkeit Em Zuge
'entsprechender Antrags- bzw. Klageverfahren.

Zu Frage 3
Es bestehen Zweifel, ob das Ausmaß der Offentfichkeitsbefeiligung mit den im Gesetzentwurf
enthaltenen Vorgaben (Internet und Thüringer Staatsanzeiger) ausreichend ist Aus den
Erfahrungen der durchgeführten Beteiligungsverfahren ist festzustelien, dass darüber hinaus
Z.B. folgende weiteren Informationsquellen durch die Öffentlichkeit genutzt wurden:
Amtsblätter der in der RPG zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften,
Informationsveranstaltungen der RPG in den Landkreisen und kreisfreien Städten, Social
Media.

Zu Frape 4
Grundsätzlich ja, aber die in § 3 Absatz 4 getroffene Regelung, dass auf Verlangen ein Entwurf
des Raumordnungsplanes und der Begründung in Papierform zu übermitteln ist, sollte geprüft
werden. Es ist diesbezüglich nicht absehbar, wie viele Druckexemplare zu erstellen sind und
wie hoch sich der damit verbundene Verwaltungsaufwand (und auch Verwaltungskosten und
Zeitaufwand) gestaltet.

Zu FraQe 5
Grundsätzlich ja, aber... (siehe Aussagen zu Frage 4). . '

Zu Frage 6
Grundsätzlich ja, aber... (siehe Aussagen zu Frage 4).

Zu Frage 7
Nein.

Zu Fraae 8
Nein.

Zu Fraae 9
Über die formal vorgeschriebenen Bekanntmachungen (Internet und Thüringer
Staatsanzeiger) hinaus wären Presse-, Rundfunk" und Fernsehmeldungen in verschiedenen
RegEonen/Gebietskörperschaften möglich. Auch die Nutzung von Sociai Media und die
Durchführung öffentlicher Veranstaltungen durch die RPG sind denkbar, führen aber zu neuem
Arböits- und Zeitaufwand. Zudem sind diese Aufgaben mit dem zur Verfügung stehenden
Personal nicht machbar. Für die Offentlichkeitsarbeit wäre eine entsprechend ausgebildete
Fachkraft erforderlich.

Zu FraQe 10 ,
Kann nicht valide beurteilt werden.



Anlafle 1
zur Stellungnahme der RPG Südwestthüringen

im Rahmen des AnhÖrungsverfahrens zum
„Ersten Gesetz zur Änderung des Thüringer Landesplanungsgesetzes"

Zu Frage 11
Die geplante Beschieunigung von Raumordnungsverfahren durch Verfahren der
elektronischen VeröffentSichung und Bekanntmachung wird grundsätzlich begrüßt. Eine
ausschließliche Beteiligung durch eiektronische Informationstechnologien (wie mit § 10 Abs. 5
i.V.m. § 10 Abs. 3 und 4 (Verfahrensunterlagen) vorgesehen) wird jedoch kritisch gesehen.
Im Sinne der Vereinheitlichung raumordnerischer Beteiligungsverfahren sollte analog § 3
Abs. 4 (neu) auch für Raumordnungsverfahren auf Anforderung ein Papierexempiar der
Verfahrensunteriagen übermitteit werden können. Da diese Verfahrensunterlagen sehr
umfangreich sein und große Karten/Pläne beinhalten können, ist es den Verfahrensbeteiligten
(hier: der RPG/Regiona!en Planungsstelle) nicht bzw. nur mit großem Arbeits-, Zeit- und
Kostenaufwand bei immer geringer werdendem Personal möglich, entsprechende
Papierexemplare für die Körperschaft zu.ersteiien. Ein Verschieben von Verwaltungsarbeiten
der oberen LandespianungsbehÖrde auf die nachfolgende Verwaitungsebene (hier: RPG/
Regionale Pianungssteile) kann nicht akzeptiert werden.

Zu Frage 12
Kann nicht vaiide beurteilt werden. Seitens der RPG wird jedoch eingeschätzt, dass aufgrund
der allgemeinen Personalsituation bei den Kommunen wie auch den weiteren Verwaltungen
Belastungen und Probleme nicht ausgeschlossen werden können.

Zu Frage 13
Die digitale Veröffentlichung und Bekanntmachung hat auf die eigentliche Auswertung des
Betejligungsverfahrens keine effizienzsteigernden Auswirkungen, da die Abgabe von
Stellungnahmen nicht ausschließlich auf elektronische Informationstechnologien begrenzt
wird. Zudem erfoigt die Prüfung,. Bewertung und Abwägung der eingereichten
Stellungnahmen/vorgebrachten Anregungen in einem separaten elektronischen Format durch
den Träger der Regionaiplanung.

Zu Frage 14
Nein.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


